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An das 
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Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschulz 

RadetzkystraLle 2 
1031 TI! i e n 

Betreff: Entwurf eines ßun�esgesetzes, mit dem 

B!tte lr� der An'-wort die 
-:. �1-:"j,chüi,sLQhl cl!'l�es 
Schn!:iQeli� ontühret·c 

das Bundesgesetz betref fend di e Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der med.­
techno Dienste und der Sanilätshllfsd ienste 
geändert wird; 
Stellungnahme 

Zu GZ 21. 251/4-II/B/13/Y2 vom 5. August IYY2 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mi t dem das "KrankenpflegegL'setz" 

geändert wird, wird folgende SteLlungnahme abgegeben: 

Zu Z. 3: 

:;ach den Erläuternden Bemerkungen ,;ird hier eine An�assung an das �:TD-Geset?: 

und eine siJrachliche Bereinigung vorgenoillmen. Dies mag einen Teil d i e ser �e­

stimmung betreffen, doch ist darauf hinzuweisen, daß insbesondere die der l�e­

\verbeord nung unterl iegende Tätigkeit des >iasseurs nach der derzeit geltenden 

Regelung durch das Krankenpfleget;esetz nicht berührt wird. Gerad e im Verh.ilt­

nis zwischen den lIeiLnasseuren und den gewerblichell ;'!asseur en bestehen flach 

wie vor Probleme bei der Abgr enzung. Es sollte daher allenfalls d i ese Klar­

stellung aufrecht bleiben. 

Zu Z. 5: 

Statt "Bescheides" lilüiJte es "ßescheide" lauten. 
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Zu Z. 6: 

Im Gegensatz zur derzeit geltenden Regelung sind im Entwurf keine Bestimmungen 

über die Bestellung und die Funktionsdauer der Aufnahmekommission enthalten; 

ebenso fehlen Bestimmungen über die allfällige Bestellung von Stellvertretern 

(Ersatzm itglieder), das vorzeitige Ausscheiden von Mitgliedern, die Beschluß­

erfordernisse, etc. Im Interesse der Rechtssicherhe it sollten derartige ße­

stimmungen in das Krankenpflegegesetz aher aufg�nommen werden. 

I n  diesem Zusammenhang ist zu hemerken, daß § 11 Abs. 2 auf § b Abs. 2 verweist. 

Da § 8 Abs. 2 des Entwurfes einen neuen Regelungsin halt hat, ist fraglich, ob 

der Verweis im § 11 Abs. 2. aufrechtzuerhalten ist. 

Zu Z. d: 

Auch im § 12 Abs. 1 wird auf � d Abs. 2. verwiesen. Dies dürfte jedoch nicht 

mehr zutreffend sein. 

Zu Z. 9: 

Die Möglichkeit der Nachsichtertcilung sollte auch hinsichtlich des Mindest­

alters vorgesehen werden. 

Zu Z. 11: 

Bei dieser Bestimmung stellt sich die Frage nach der ausreichenden gesetzlichen 

Determ inierung. Es ist weder ersichtlich, welche Qualifikationen allfällige 

weitere Mitglieder erfüllen müssen noch nach welchen Kriterien der Landeshau�t­

mann bei deren Bestellung vorzugehen hat. 

Zu Z. 26: 

Hier ist vorgesehen, daJ) die fre i be ru f liche Ausüb ung des Krankenpflegefach­

dienstes der Bewillig ung der Bezirksverwaltungsbehörde bedarf. Auch für den 

gehobenen 1J1edizinisch-technischen Dienst war bisher eine Bewilligung für die 

freiberufliche Ausübung durch die Bezirksverwaltungsbehörde vorgesehen. Durch 

das l'·iTD-Gesetz ist nunmehr diese Zuständ igke it auf den Landeshauptman n überge­

gangen. Es erhebt sich daher die Frage, ob die freiberufliche Ausübung der ge­

hobenen mediz inisch-technischen Dienste und des Krankenpflegedienstes nicht 

von ein und derselben Stelle bewilligt werden soll. 
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Zu den Z. 4ü und 4�: 

In diesen beiden Zif fern ist - ebenso wie in anderen Bestimmungen des Entwur fes 

die Zuständigkeit des Landeshauptmannes anstatt des Bundesministers fUr Gesund­

he"i t, Sport und Konsumentenschutz vorgesehen. \"rährend aber in den anderen Fällen 

der Instanzenzug zum zus tändigen Bundesminister ausgeschlossen wird, fehlen 

hier entsprechende Bestimmungen. Es stellt sich'die Frage, ob es sich dabei 

um ein Versehen handelt, zumal in den Erläuternden Bemerk ungen keinerlei Be­

grUndung fUr eine unterschiedliche Behandlung dieser beiden Fälle gegenUber 

den sonstigen vergleichbaren Best immungen enthalten ist. 

Zu Z. 45: 

Bei den Strafbestimmungen ist vorgesehen, daß ein Zuwiderhande 1 n gegen § 52 

eine VerwaltungsUbertretung darstellt. Damit ist auch das Werbeverbot mitumfaßt. 

Im Gegensatz dazu ist im �IT1)-Gesetz ein Zuwiderhandeln gegen das Werbeverbot 

nicht straf bar. Ob dies sachlich gerechtfertigt ist, wird bezweifelt. 

Zu Z. 46: 

Die im § 68 Abs. 2 vorgesehene Inkrafttretensregelung scheint insofern ungenau, 

als nicht klar hervorgeht, welche Bestimmungen die formel le Anpassung an das 

MTD-Gesetz betref fen. Die entsprechenden Bestimmungen sollten ausdrUcklich an­

gefUhrt werden. 

Die Übergangsbest immung des Abs. 3 häl te eigentlich ins l'ITD-Gesetz gehört. Auf 

Grund des i'1TD-Gesetzes, welches am 1. September 1992 in Kraft tritt, sind nur 

mehr medizinisch-technische Akademien vorgesehen. Nach § 34 MTD-Gesetz gelten 

die medizinisch-technischen Schulen unter gewissen Voraussetzungen als n�cti-

zini sch-techn ische Akademien. Nach de r Dbergangsbestimmung des § 68 Abs. 3 ble i­

ben - fUr die Übergangs frist - auch die medizinisch-technischen Schulen bestehen. 

Dies scheint widersprUchlich zu sein. 
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Die Übergan gsbestimmung im Krankenp flegegesetz sollte wohl eher zum Ausdruck 

bringen, daß in jenen Fillen, in denen die Ausbildung in den gehobenen medi­

zinisch-technischen D iensten bis spätestens 31. August 1993 begonnen wird, diese 

nach den bisherigen Vorschr iften absolv iert werden kan n. 

. .  .. 

Unklar ist auch, warum die Ubergan gsbestimmung auf den 31. August 1993 und nicht 

auf den 31. August 1992, also vor Inkrafttreten des :-ITD-GeseLzes, abstellt. 

Die Kom�etenztibertrag ung vom zuständigen Bundesminister auf den Landeshauptmann 

j st zu begrtiDen; da dam it jedoch erhebliche i'1ehrllelastungen ftir die Länder ver­

bunden sein werden, sind Verhandlungen nach § 5 FAG zu ftihren. 

Hinzuweisen ist auch, daß das EHR-Abkommen als "Das Abkommen tiber den Euro­

[Jäischell \�irtschaftsraum (Ei.JR)" zu zitieren ist. 

2S Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der Parlamentsdirektion 

zugelei tet. 

Ftir die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungs stelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tir�l 

an das Büro des Föderalismusministers 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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